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RS OGH 1984/5/10 7Ob552/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1984

Norm

ABGB §928

ABGB §932 I

ABGB §932 IIIa

ABGB §932 IV

Rechtssatz

Ein Recht auf Preisminderung oder Wandlung steht nicht zu, wenn der Käufer bei den Vertragsverhandlungen zum

Ausdruck bringt, daß er derartige Mängel als üblich ansieht (hier: Setzungserscheinungen eines Hauses wegen in

dieser Gegend bekannt schlechter Bodeneigenschaften), sodaß sich ein weiterer Hinweis darauf erübrige.
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